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Beschluß
über Veränderungen der territorialen Gliederung 

von Stadt- und Landkreisen.
/ Vom 19. Juni 1957

Im Interesse einer breiteren Einbeziehung der Werk
tätigen in die Leitung des Staates wird auf Grund der 
Vorschläge der Stadtverordneten- und StadtbezirksVer
sammlungen bzw. des Kreistages Loburg und der Be
schlüsse der zuständigen Bezirkstage folgenden Ver
änderungen der territorialen Gliederung zugestimmt:

I.
Neugliederung der Stadtkreise mit Stadtbezirken

1.

2.

1.

In den Städten Leipzig, Dresden, Halle, Magdeburg 
und Erfurt sind an Stelle der bisherigen Stadt
bezirke folgende zu bilden:
a) Leipzig 7 Stadtbezirke,
b) Dresden 5 Stadtbezirke,
c) Halle 3 Stadtbezirke,
d) Magdeburg 4 Stadtbezirke,
e) Erfurt 3 Stadtbezirke.
In den Städten Rostode und Zwickau werden die 
Stadtbezirke aufgelöst.

IL
Auflösung von Stadt- und Landkreisen

Der Kreis Loburg, Bezirk Magdeburg, wird auf
gelöst.
Die Städte und Gemeinden des Kreises Loburg 
weiden in folgende Kreise eingegliedert:
a) In den Kreis Burg die Städte und Gemeinden 

Möckern, Dannigkow, Dömitz, Drewitz, Hohen- 
ziatz, Lübars, Magdeburgerforth, Reesdorf, 
Schopsdorf, Tryppehna, Vehlitz, Wallwitz, Zed- 
denick.

b) In den Kreis Zerbst die Städte und Gemeinden 
Loburg, Leitzkau, Hobeck, Ladeburg, Dalchau, 
Brietzke-Kalitz, Zeppernick, Isterbies, Rosian, 
Schweinitz.

2. Der Stadtkreis Johanngeorgenstadt, Bezirk Karl- 
Marx-Stadt, wird aufgelöst.
Die Stadt Johanngeorgenstadt wird als kreis
angehörige Stadt in den Landkreis Schwarzenberg, 
Bezirk Karl-Marx-Stadt, eingegliedert.

III.
Schlußbestimmungen

1. Die vorstehenden Veränderungen der territorialen 
Gliederung treten am 20. Juni 1957 in Kraft.

2. Die Wahl der Volksvertretungen der neuen Stadt
bezirke erfolgt anläßlich der Wahlen am 23. Juni 
1957 auf der Grundlage des Gesetzes vom 3. April 
1957 über die Wahlen zu den örtlichen Volksver
tretungen in der Deutschen Demokratischen Repu
blik (GBl. I S. 221). Der Kreistag Loburg wird nicht 
neu gewählt. Die wahlberechtigten Bürger der Städte 
und Gemeinden des ehemaligen Kreises Loburg 
nehmen an den Wahlen zu den Kreistagen der 
Kreise teil, in die die Städte und Gemeinden ein- 
geglieüert werden.

3. Die Bildung der Räte und der Fächorgane der Räte 
in den neuen Stadtbezirken erfolgt auf der Grund
lage des Gesetzes vorft 17. Januar 1957 über die ört
lichen Organe der Staatsmacht (GBl. I S. 65) und des 
Beschlusses des Ministerrates vom 2. Mai 1957 über 
die Zusammensetzung der örtlichen Räte (GBl. I 
S. 281).

Berlin, den 19. Juni 1957

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Staatssekretär 
für Angelegenheiten 

Der Ministerpräsident der örtlichen Räte
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